
FÖRDERUNG VON HOLZHEIZUNGEN 

„ENERGIEAUTARKER  
BAUERNHOF“ IST ZURÜCK
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Wir beraten Sie gerne!

Jetzt den richtigen Ansprechpartner finden:

hargassner.com/ansprechpartner
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Gesamtenergiekonzept als Voraussetzung

• Verpflichtendes Gesamtenergiekonzept
• Analyse des gesamten Betriebs
• Umfasst Strom, Wärme, Mobilität, ggfs. Privatanteile
• Zwingende Grundlage für Investitionsförderungen
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Kombinierte Maßnahmen

• Förderung nur für Maßnahmenpakete
• Mind. 3 Maßnahmen aus mind. 2 Handlungsfeldern erforderlich
Beispiel: Biomasseheizung + Energieeffizienz (z. B. Dämmung) + 
Steuerungsmaßnahmen (z. B. LED-Beleuchtung)

Zweistufiger Aufbau der Förderung

Förderungen für Biomasseheizungen auf einen Blick

Klimafreundlich heizen – energieautark wirtschaften: Land- und forstwirtschaftliche Betriebe können im Programm „Ver-
sorgungssicherheit im ländlichen Raum“ auch 2026 wieder Förderungen für Maßnahmen zur Steigerung der Energieautarkie 

beantragen. Gefördert werden moderne Biomasseheizungen als Teil einer ganzheitlichen Energielösung am Hof, mit dem 

Ziel, den Eigenversorgungsgrad nachhaltig zu erhöhen und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren. 

Wer wird gefördert? Gefördert werden land- und forstwirtschaftliche Betriebe in ganz Österreich, vorausgesetzt es gibt 
eine LFBIS-Betriebsnummer (was bedeutet,  es liegt noch eine, zumindest teilweise, aktive Bewirtschaftung vor).

Sofern kein Anschluss an eine klimafreundliche Nah-/Fernwärme möglich ist, wird folgendes gefördert:
• Moderne Holzheizungen (Pellets, Stückholz, Hackgut) für überwiegend betriebliche Nutzung
• Sowohl im Neubau, als auch bei Umstieg von einer fossilen Heizanlage

• Bei Ersatz einer bestehenden Biomasseheizung (mind. 15 Jahre alt) muss eine Effizienzsteigerung gegeben sein;  
 höhere Leistung ist nur mit technischer Begründung möglich (z.B. höherer Wärmebedarf, Betriebserweiterung)

Bis zu

50 %
Förderung

Bis zu 100.000 €  
Gesamtförderung

Bis zu  20.000 € Förderung
Nicht  

rückzahlbarer  
Investitionszuschuss Beispiel bei einer 100 kW Heizanlagepro Betrieb (für alle Maßnahmen)


